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RS OGH 1991/3/13 2Ob513/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1991

Norm

ABGB §1170

Rechtssatz

Leistet der Schuldner beim Werkvertrag Vorauszahlungen vor Fälligkeit, dann folgt daraus nicht, daß er auch die

Umsatzsteuer zu diesen freiwilligen Zahlungen leisten muß.
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